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Informationen zur Wahl
Am Sonntag, 27. September 2015 finden die Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt.
Alle Wahlberechtigten sind aufgerufen von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Auch die Jungwählerinnen und -wähler 
sollten dieses demokratische Recht in Anspruch nehmen.
Die Stimme kann am Wahltag in einem Wahllokal oder mittels Briefwahl abgegeben werden.

Die Wahllokale sind am Wahltag von 8 bis 13 Uhr geöffnet:

• Sprengel 1: Marktgemeindeamt Mettmach, Marktplatz 1
• Sprengel 2: Neue Mittelschule Mettmach, Schulstraße 12 (Eingang Volksschule, Wahllokal ist im Ausspeisungssaal)
• Sprengel 3: Volksschule Mettmach, Schulstraße 10 (Eingang Musikschule, Wahllokal ist im Ensembleraum der Musik-

schule)
• Sprengel 4: Volksschule Arnberg, Arnberg 6

Durch die Umbauarbeiten im Schulzentrum mussten die Standorte der Wahllokale verlegt werden. Diese werden am 
Wahltag ausreichend beschildert.

Schotteraktion
Die Marktgemeinde Mettmach führt nach einer mehrjährigen Pause wieder eine Schotteraktion zur Instandhaltung und 
Reparatur von öffentlichen Straßen und Wegen sowie Haus- und Hofzufahrten durch. Der Wandschotter wird durch die 
Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Schotteraktion ist auf Samstag, 19. September 2015 von 8 bis 12 Uhr beschränkt. 

Eine kostenlose Schotterabgabe ist weder vor noch nach diesem Termin möglich.
Der Schotter kann bei Firma Katzlberger, Nösting oder Firma MKW, Großweiffendorf abgeholt werden.

Besichtigung Neubau Schulzentrum
Da der Zubau im Schulzentrum bereits fertig gestellt ist und seit 
Schulbeginn von der Neuen Mittelschule genützt wird, bieten 
wir der Bevölkerung die Möglichkeit zu einer Besichtigung 

am Sonntag, 20. September 2015 von 9 bis 11 Uhr.

Der Zugang erfolgt über den Eingang der Volksschule.

Leider wurden in letzter Zeit immer wieder Wahlplakate der wahlwerbenden Parteien beschmiert bzw. zerstört. Dies  
zeugt von mangelndem Demokratiebewusstsein und ist kein Kavaliersdelikt. Dabei handelt sich um eine  

Sachbeschädigung, welche rechtliche Schritte nach sich ziehen kann.
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Stellenausschreibung
Die Marktgemeinde Mettmach schreibt laut Beschluss des Gemeindevorstandes vom 
07. September 2015 gem. §§ 8 und 9 Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 
idgF folgenden Vertragsbedienstetenposten aus: 

Facharbeiter/in 

Vorgesehener Dienstbeginn:  
nach Vereinbarung, zum frühest möglichen Zeitpunkt 

Dauer des Dienstverhältnisses / Beschäftigungsausmaß:
Das Dienstverhältnis wird auf 1 Jahr befristet. 
20 Wochenstunden (Teilzeitbeschäftigung) 

Aufgabenbeschreibung:
 Winterdienst - Schneeräumung und Streuung 
 Vertretung des Badewarts im Urlaubs- und Krankheitsfall 
 Einsatz als Lenker von Kraftfahrzeugen und deren Pflege 
 Arbeitseinsatz bei Baustellen der Gemeinde (Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauten) 
 Betreuung von Kanal- und Wasserversorgungsanlagen  

Allgemeine, besondere und unbedingt zu erfüllende Aufnahmevoraussetzungen: 
 Persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung für die vorgesehene Verwendung 
 Männliche Bewerber: Abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst 
 Führerschein B und F 
 Handwerkliches Geschick, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit 
 Bereitschaft zu zeitlicher Mehrleistung, Vertretungstätigkeiten 
 Voraussetzungen gem. § 17 Oö. GDG 2002 idgF 

Entlohnung:  
Die Entlohnung richtet sich nach dem Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 und 
die Einreihung erfolgt in die Funktionslaufbahn GD 19.1 (Brutto 954,20 Euro bei 20 
Wochenstunden. Das Monatsgehalt beträgt nach dienstrechtlichen Vorschriften im ersten 
Dienstjahr 95 %, das sind 906,49 Euro.) 

Auswahlverfahren: Vorauswahl, Vorstellungsgespräch 

Die Marktgemeinde Mettmach behält sich das Recht vor, Vorstellungsgespräche zu führen. 
Allfällige Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung und dem Auswahlverfahren werden 
nicht ersetzt. 

Für das Ansuchen ist der Bewerbungsbogen der Marktgemeinde Mettmach zu verwenden. 
Dieser ist im Internet auf der Homepage der Marktgemeinde unter www.mettmach.at abrufbar 
und am Marktgemeindeamt (Tel. 07755/7255) erhältlich. 

Die Bewerbungsgesuche sind mit den erforderlichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, 
Nachweis über sonstige Fähigkeiten, Kopie des Führerscheins, Geburtsurkunde, 
Staatsbürgerschaftsnachweis, evtl. Heiratsurkunde, Geburtsurkunde minderjähriger Kinder, 
Passfoto, etc.) bis spätestens 5. Oktober 2015, 12 Uhr, beim Marktgemeindeamt Mettmach 
einzureichen.  

Der Bürgermeister: 

Johann Katzlberger eh 


